
1.BENUTZUNGSBERECHTIGUNG

1.1ZUR NUTZUNG DER KLETTER- UND BOULDERANLAGE SIND NUR PERSONEN BERECHTIGT, DIE ÜBER DIE ERFORDERLICHEN KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN DER BEIM BOULDERN (SEILFREIES KLETTERN BIS MAX. 4,50 METER GRIFFHÖHE)
UND BEIM KLETTERN ANZUWENDENDEN SICHERUNGSTECHNIKEN UND -MASSNAHMEN VERFÜGEN ODER DIE SELBST FÜR EINE ANLEITUNG DURCH FACHKUNDIGE PERSONEN SORGEN. KLETTERN ERFORDERT WEGEN DER DAMIT VERBUNDENEN ERHEBLICHEN
(STURZ-)RISIKEN EIN HOHES MASS AN VORSICHT UND EIGENVERANTWORTUNG DES NUTZERS.
DER BETREIBER FÜHRT KEINE KONTROLLEN DURCH, OB DER NUTZER (ODER DIE IHN ANLEITENDEN PERSONEN) ÜBER AUSREICHENDE KENNTNISSE DER KORREKTEN DURCHFÜHRUNG DER SICHERUNGSTECHNIKEN UND -MASSNAHMEN VERFÜGEN
UND DIESE ANWENDEN. ES OBLIEGT DEM NUTZER, DIES JEWEILS IM EINZELFALL ZU PRÜFEN, EINE HAFTUNG DES BETREIBERS IST DIESBEZÜGLICH AUSGESCHLOSSEN. DER AUFENTHALT IN DER KLETTERANLAGE UND DEREN BENUTZUNG ERFOLGT INSOWEIT
AUF EIGENES RISIKO DES JEWEILIGEN NUTZERS. SIEHE HIERZU IM EINZELNEN DIE HALLEN-, KLETTER- UND BOULDERREGELN.

1.2ANWEISUNGEN DES HALLENPERSONALS SIND ZU BEFOLGEN (HAUSRECHT). BEI VORLIEGEN EINES WICHTIGEN GRUNDES IST DAS HALLENPERSONAL BEFUGT, DIE KLETTERANLAGE ODER TEILE DAVON OHNE ERSTATTUNG DES EINTRITTSPREISES
ZU SCHLIESSEN UND ZU RÄUMEN.

1.3MINDERJÄHRIGE BIS ZUM VOLLENDETEN 14. LEBENSJAHR DÜRFEN DIE KLETTERANLAGE NUR UNTER AUFSICHT EINES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN ODER EINER SONSTIGEN VOLLJÄHRIGEN PERSON BENUTZEN, DER DIE AUFSICHTSPFLICHT
ÜBERTRAGEN WURDE; EINE NICHT ERZIEHUNGSBERECHTIGTE AUFSICHTSPERSON IST VERPFLICHTET, DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN ÜBER DIE NUTZUNG DER KLETTERHALLE SOWIE DIE BENUTZUNGSORDNUNG ZU INFORMIEREN UND DIE ENTSPRECHENDE
EINVERSTÄNDNIS DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN EINZUHOLEN.

1.4EINE AUSNAHME ZU 1.6 IST NUR FÜR MITGLIEDER EINES KLETTERSPORTSVEREINS BEI VORLAGE DER ENTSPRECHENDEN, VON BEIDEN ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DEM REGELMÄSSIGEN TRAINER/BETREUER ZU UNTERSCHREIBENDEN,
AUSNAHMEGENEHMIGUNG MÖGLICH. DAS FORMBLATT MUSS VOM JEWEILIGEN VEREIN BEREITGESTELLT WERDEN.

1.5 MINDERJÄHRIGE AB VOLLENDETEM 14. LEBENSJAHR DÜRFEN DIE KLETTERANLAGE OHNE BEGLEITUNG EINES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN BENUTZEN, SOFERN SIE EINE SCHRIFTLICHE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN VORLEGEN
(SIEHE AUCH ZIFFER 1.7).

1.6MINDERJÄHRIGE TEILNEHMER EINER GRUPPENVERANSTALTUNG DÜRFEN DIE KLETTERANLAGE NUR UNTER AUFSICHT EINER PERSON BENUTZEN, DIE MINDESTENS DAS 16. LEBENSJAHR VOLLENDET HAT UND DER DIE AUFSICHTSPFLICHT ÜBERTRAGEN WURDE;
DIE ORGANISATION, IN DEREN AUFTRAG DIE GRUPPENVERANSTALTUNG DURCHGEFÜHRT WIRD, IST FÜR DIE GESAMTE VERANSTALTUNG EINSCHLIESSLICH DEM EINHOLEN DER EINVERSTÄNDNIS DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN VERANTWORTLICH.

1.7FORMBLÄTTER FÜR EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN LIEGEN IN DER KLETTERANLAGE AUS UND KÖNNEN AUF DER HOMEPAGE (WWW.ROCKLANDS-CLIMBING.COM) HERUNTERGELADEN WERDEN. SIE MÜSSEN BEIM ERSTMALIGEN BESUCH DER KLETTERANLAGE
VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IM ORIGINAL AN DER KASSE ABGEBEN WERDEN.

1.8LEITER EINER GRUPPENVERANSTALTUNG, ERZIEHUNGSBERECHTIGTE UND AUFSICHTSBERECHTIGTE HABEN DAFÜR SORGE ZU TRAGEN, DASS DIE BENUTZUNGSORDNUNG VON ALLEN GRUPPENTEILNEHMERN ODER VON DEN DURCH SIE BEGLEITETEN
MINDERJÄHRIGEN EINGEHALTEN WIRD.

1.9LEITER EINER GRUPPENVERANSTALTUNG, ERZIEHUNGSBERECHTIGTE UND AUFSICHTSBERECHTIGTE HAFTEN FÜR IHRE GRUPPENTEILNEHMER ODER DURCH SIE BEGLEITETE MINDERJÄHRIGE.

1.10BEI DER VERANSTALTUNG VON KINDERGEBURTSTAGEN BESTÄTIGT DER NUTZER (DIE AUFSICHT FÜHRENDE PERSON) BEI BETRETEN DER KLETTERHALLE, DASS FÜR ALLE VON IHR ANGEMELDETEN MINDERJÄHRIGEN TEILNEHMER EINE
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN VORLIEGT, DIE ZUR TEILNAHME AN DEM KINDERGEBURTSTAG IN DER KLETTERHALLE UND ZUM KLETTERN UND BOULDERN BERECHTIGT. DIE AUFSICHT FÜHRENDE PERSON ERKLÄRT FERNER,
DASS SIE DIE DISZIPLINARISCHE AUFSICHT, ÜBER DIE IHR ANVERTRAUTEN KINDER ÜBERNIMMT UND DIE FACHLICHE AUFSICHT DEM TRAINER/ DER TRAINERIN DER KLETTERHALLE ÜBERTRÄGT.

2.GEFAHREN BEIM BOULDERN UND KLETTERN - GRUNDSATZ DER EIGENVERANTWORTUNG

2.1BOULDERN UND KLETTERN ERFORDERN WEGEN DER DAMIT VERBUNDENEN ERHEBLICHEN (STURZ)RISIKEN EIN HOHES MASS AN VORSICHT UND EIGENVERANTWORTUNG. GEFAHREN KÖNNEN AUCH VON HERABFALLENDEN GEGENSTÄNDEN AUSGEHEN,
INSBESONDERE DURCH KÜNSTLICHE KLETTERGRIFFE, DIE SICH UNVORHERSEHBAR LOCKERN ODER BRECHEN KÖNNEN. IN DEN AUSSENANLAGEN KÖNNEN IN ABHÄNGIGKEIT VON DER WITTERUNG, UNTER ANDEREM BESONDERE GEFAHREN DURCH FEUCHTIGKEIT,
EIS ODER SCHNEE BESTEHEN.
TROTZ REGELMÄSSIGER PRÜFUNGEN DER ANLAGE KÖNNEN UNVERMEIDBARE MATERIALFEHLER NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DAZU GEHÖREN:

•DREHENDE GRIFFE ODER TRITTE
•GRIFFE ODER TRITTE, DIE SICH LÖSEN, BRECHEN UND IN DER FOLGE HERABFALLEN KÖNNEN
•ZWISCHENSICHERUNGEN DIE NICHT SCHLIESSEN

JEDER NUTZER MUSS SICH DIESER GEFAHRENQUELLEN BEWUSST SEIN. FEHLERHAFTES MATERIAL MUSS DEM HALLENPERSONAL UNVERZÜGLICH MITGETEILT WERDEN.

2.2JEDER NUTZER HAT IN EIGENVERANTWORTUNG DIE NACHSTEHENDEN »KLETTER-REGELN (SICHER KLETTERN)«, »HALLEN-REGELN (ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN IN DER KLETTER- UND BOULDERHALLE)« UND »BOULDER-REGELN (SICHER BOULDERN)«
ANZUWENDEN, UM MÖGLICHE GEFAHREN FÜR SICH UND DRITTE ZU REDUZIEREN.

2.3BEI DER NUTZUNG DER GEKENNZEICHNETEN KLETTERLINIEN MÜSSEN SEILE MIT MINDESTENS 45 M LÄNGE VERWENDET WERDEN.

2.4BOULDERN IST NUR IN DEN AUSGEWIESENEN BEREICHEN GESTATTET. SOFERN DORT ROTE LINIEN ANGEBRACHT SIND, DÜRFEN DIESE NICHT ÜBERGRIFFEN WERDEN.

3.HAFTUNG

3.1EINE HAFTUNG DES BETREIBERS BESTEHT NUR IM RAHMEN DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN.

3.2DER ANLAGENBETREIBER SOWIE DIE JEWEILIGEN ERFÜLLUNGSGEHILFEN HAFTEN NUR FÜR GROBE FAHRLÄSSIGKEIT UND VORSATZ. DIES GILT NICHT FÜR SCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS ODER DER GESUNDHEIT,
DIE AUF EINER FAHRLÄSSIGEN PFLICHTVERLETZUNG DES ANLAGENBETREIBERS ODER EINER VORSÄTZLICHEN ODER FAHRLÄSSIGEN PFLICHTVERLETZUNG DEREN GESETZLICHER VERTRETER ODER VON DEREN ERFÜLLUNGSGEHILFEN BERUHEN.

3.3DER ANLAGENBETREIBER HAFTET NICHT GESAMTSCHULDNERISCH, SONDERN JEWEILS NUR FÜR DIE VON IHNEN BETRIEBENEN ANLAGEN BZW. AUSRÜSTUNGSVERLEIH SOWIE DAS HANDELN UND UNTERLASSEN IHRER JEWEILIGEN ERFÜLLUNGSGEHILFEN.

3.4HINSICHTLICH DES ABHANDENKOMMENS VON GEGENSTÄNDEN UND WERTSACHEN DES NUTZERS ÜBERNIMMT DER BETREIBER KEINE HAFTUNG.

MIT DEM BETRETEN DER KLETTERHALLE WIRD DIE BENUTZUNGSORDNUNG AKZEPTIERT.
DIE BENUTZUNGSORDNUNG IST UNEINGESCHRÄNKT FÜR ALLE PERSONEN,

DIE SICH IN DER HALLE BEFINDEN, BINDEND.

KLETTERN UND BOULDERN SIND RISIKOSPORTARTEN. UNFÄLLE KÖNNEN SCHWERSTE ODER
TÖDLICHE VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN.

BETREIBER: ROCKLANDS KLETTERHALLE ST. WENDEL GMBH FASSUNG VOM: JANUAR 2022

BENUTZUNGSORDNUNG FÜR DIE KLETTER- UND BOULDERHALLE



BOULDERREGELN – SICHER BOULDERN
IM BOULDERBEREICH KOMMT ES SEHR HÄUFIG ZU VERLETZUNGEN. BEACHTE DESWEGEN FOLGENDE REGELN.

1.AUFWÄRMEN!
•BESONDERS BEIM BOULDERN TRETEN HOHE BELASTUNGEN FÜR MUSKELN, BÄNDER UND SEHNEN AUF. WÄRME DICH AUF! DAMIT KANNST DU VERLETZUNGEN VORBEUGEN. NUTZE DAFÜR GEEIGNETE BEREICHE.

2.STURZRAUM FREIHALTEN!
•HALTE DICH NICHT UNTER BOULDERNDEN AUF, SIE KÖNNEN JEDERZEIT STÜRZEN ODER ABSPRINGEN.
•BOULDERE NICHT ZU ENG NEBENEINANDER ODER ÜBEREINANDER.
•KOLLISIONEN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

3.SPOTTEN!
•SPOTTET EUCH BEI BEDARF GEGENSEITIG. WENN DU ALLEIN BIST, FRAG OB DICH JEMAND SPOTTEN KANN. ACHTE BEI DER SICHERHEITSSTELLUNG DARAUF, DASS DER BOULDERNDE NICHT AUF DICH FALLEN KANN.

4.ABSPRINGEN ODER ABKLETTERN!
•WÄHLE DIE KLETTERHÖHE SO, DASS DU NOCH SICHER LANDEN KANNST. VERSUCHE MÖGLICHST AUF GESCHLOSSENEN FÜSSEN ZU LANDEN UND ABZUROLLEN.
•IN SPEZIELL AUSGEWIESENEN FÄLLEN IST ES MÖGLICH AUSZUSTEIGEN.
•WENN MÖGLICH ABKLETTERN, STATT ABSPRINGEN. DAS IST SCHONENDER FÜR KNIE UND RÜCKEN UND BEUGT VERLETZUNGEN VOR.
•ÜBE DAS STÜRZEN AUF DIE BOULDERMATTE. HIER TRETEN VIELE VERLETZUNGEN AUF.

5.AUF KINDER ACHTEN!
•NIMM RÜCKSICHT AUF KINDER.
•SPRICH BEI RISKANTEM ODER STÖRENDEM VERHALTEN GGF. DIE AUFSICHTSPERSON AN.
•KINDER UNTER 14 JAHREN BENÖTIGEN IM BOULDERBEREICH EINE AUFSICHT.

KLETTERREGELN – SICHER KLETTERN
1.ALLE ZWISCHENSICHERUNGEN EINHÄNGEN!
•GRIFFE KÖNNEN SICH DREHEN ODER BRECHEN, DESHALB MUSST DU ALLE ZWISCHENSICHERUNGEN EINHÄNGEN.
•SPONTANE STÜRZE SIND IMMER MÖGLICH.
•INFORMIERE MÖGLICHST DEINEN PARTNER BEVOR DU DICH INS SEIL SETZT ODER STÜRZT.

2.ZWISCHENSICHERUNGEN NICHT ÜBERSTRECKT EINHÄNGEN!
•HÄNGE ALLE ZWISCHENSICHERUNGEN AUS STABILER POSITION, NICHT ÜBERSTRECKT UND MÖGLICHST AUF HÜFTHÖHE EIN.
•BIS ZUM 5. HAKEN DROHT BODENSTURZGEFAHR.

3.STURZRAUM FREIHALTEN!
•ACHTE AUF EINEN FREIEN STURZRAUM AN DER WAND UND AM BODEN.
•KLETTERE NICHT IM STURZRAUM ANDERER.
•ÜBERHOLE NUR IN ABSPRACHE MIT DEM VORAUSKLETTERNDEN – ER HAT GRUNDSÄTZLICH „VORFAHRT“.
•VERMEIDE PENDELSTÜRZE!

4.KEIN TOPROPE AN EINZELNEM KARABINER!
•HÄNGE BEIM TOPROPE KLETTERN DAS SEIL IMMER IN DIE ZWEI DAFÜR VORGESEHENEN UMLENKKARABINER.
•KLETTERE NICHT ÜBER DIE UMLENKUNG HINAUS.
•PRÜFE VOR DEM EINSTIEG DEN GESAMTEN SEILVERLAUF. BEZIEHE IN DEINE PRÜFUNG AUCH DIE KORREKTE UMLENKUNG MIT EIN.

5.PENDELGEFAHR BEACHTEN!
•STEIGE IN STARK ÜBERHÄNGENDEN BEREICHEN NUR MIT EINGEHÄNGTEN ZWISCHENSICHERUNGEN NACH.

6.NIE SEIL AUF SEIL!
•HÄNGE IN DIE UMLENKKARABINER UND AUCH IN ZWISCHENSICHERUNGEN IMMER NUR EIN SEIL.

7.VORSICHT BEIM ABLASSEN!
•INFORMIERE DEINEN PARTNER BEVOR DU DICH INS SEIL SETZT.
•LASSE DEINEN PARTNER LANGSAM UND GLEICHMÄSSIG AB.
•ACHTE AUF EINEN FREIEN LANDEPLATZ.
•KOLLISIONEN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

8.PARTNERCHECK VOR JEDEM START!
•BENUTZE NUR GEEIGNETE UND ZEITGEMÄSSE AUSRÜSTUNG.
•VOR JEDEM START ERFOLGT DER PARTNERCHECK:
- KORREKT GESCHLOSSENER KLETTERGURT?
- KORREKTER ANSEILKNOTEN UND ANSEILPUNKT?
- FUNKTION DES SICHERUNGSGERÄTS GEPRÜFT?
- SICHERUNGSKARABINER GESCHLOSSEN?
- SEIL AUSREICHEND LANG?
- SEILENDE ABGEKNOTET?
- IM TOPROPE: UMLENKUNG KORREKT.
•VERGEWISSERE DICH ÜBER DIE SICHERUNGSKOMPETENZ DES KLETTERPARTNERS – ER HÄLT DEIN LEBEN IN SEINER HAND!
•VEREINBARE VOR DEM KLETTERBEGINN DIE SEILKOMMANDOS „ZU“ UND „AB“.
•SEI JEDERZEIT AUF EINEN STURZ DEINES KLETTERERS GEFASST.

9.IMMER DIREKT EINBINDEN!
•BINDE DICH SOWOHL IM TOPROPE ALS AUCH IM VORSTIEG IMMER DIREKT IN DEN ANSEILPUNKT DES GURTES EIN.
•IM RAHMEN DES PARTNERCHECKS MUSS AUCH DIE DIREKTE VERBINDUNG ZWISCHEN SEIL UND GURT DES KLETTERERS ÜBERPRÜFT WERDEN.

10.SICHERUNGSGERÄT RICHTIG BEDIENEN!
•WENDE EINE ALLGEMEIN ANERKANNTE SICHERUNGSTECHNIK AN. BEACHTE DAS BREMSHANDPRINZIP (EINE HAND UMSCHLIESST IMMER DAS BREMSSEIL) UND DIE KORREKTE POSITION DER BREMSHAND.
•POSITIONIERE DICH BEIM SICHERN NAHE AN DER KLETTERWAND. SICHERE OHNE SCHLAPPSEIL. ACHTE AUF EINEN ANGEMESSENEN GEWICHTSUNTERSCHIED ZWISCHEN DEN PARTNERN UND HÄNGE BEI BEDARF GEWICHTSSÄCKE IN DEN ANSEILPUNKT.
•SICHERN IST PRÄZISIONSARBEIT UND ERFORDERT DEINE VOLLE AUFMERKSAMKEIT – LASS DICH NICHT ABLENKEN.

HALLENREGELN – RICHTIGES VERHALTEN IN DER KLETTER- UND BOULDERHALLE
1.DU HAST VERANTWORTUNG!
•DU BENUTZT DIE KLETTER- UND BOULDERHALLE EIGENVERANTWORTLICH! DER BETREIBER FÜHRT KEINE KONTROLLEN DURCH.
•KLETTERN UND BOULDERN BERGEN ERHEBLICHE STURZGEFAHREN: DU KANNST DICH ODER ANDERE SCHWER ODER TÖDLICH VERLETZEN.
•SCHAU NICHT WEG, WENN ANDERE FEHLER MACHEN: SPRICH SIE AN!

2.FAIRNESS UND RÜCKSICHTNAHME!
•NIMM RÜCKSICHT UND GEFÄHRDE WEDER DICH NOCH ANDERE. PASSE DEIN VERHALTEN DER JEWEILIGEN SITUATION AN. VERMEIDE BEI HOHER AUSLASTUNG LANGES AUSBOULDERN, RESERVIEREN VON ROUTEN UND UNNÖTIGE STÜRZE.
•KLETTERE NUR AUF AUSGEWIESENEN KLETTERLINIEN, STEIGE BEI SICH KREUZENDEN KLETTERLINIEN NICHT EIN, WENN DIE ANDERE ROUTE SCHON BELEGT IST.
•LASS DEN SICHERNDEN IHREN NÖTIGEN AKTIONSRAUM.
•VERMEIDE UNNÖTIGEN MAGNESIAVERBRAUCH.
•KLETTERE ODER BOULDERE NUR MIT GEEIGNETEN SCHUHEN.

3.ACHTUNG GEFAHRENRAUM!
•IN DER KLETTER- ODER BOULDERHALLE KÖNNEN GEGENSTÄNDE HERABFALLEN
•GEFAHR BESTEHT AUCH DANN, WENN DU NICHT SELBST KLETTERST ODER BOULDERST.
•BEACHTE DESHALB DEN MÖGLICHEN STURZRAUM ÜBER DIR.

4.HINDERNISSE WEGRÄUMEN!
•KLETTER- UND BOULDERBEREICH IMMER FREI VON RÜCKSÄCKEN, TRINKFLASCHEN, KINDERWÄGEN, UND SPIELDECKEN HALTEN.
•LEGE DORT KEINE GEGENSTÄNDE AB UND LASS AUCH DIE EINRICHTUNG DORT, WO SIE STEHT (TISCHE, BÄNKE, ETC.).

5.BEI UNFÄLLEN ERSTE HILFE!
•JEDER IST ZUR HILFELEISTUNG VERPFLICHTET. INFORMIERE UNVERZÜGLICH DAS HALLENPERSONAL.
•AUF ANFRAGE PERSONALIEN BEKANNT GEBEN.

6.BESCHÄDIGUNGEN MELDEN!
•BESCHÄDIGTE ODER LOSE GRIFFE, KLETTERPLATTEN, HAKEN, KARABINER ODER EXPRESSSCHLINGEN UNVERZÜGLICH MELDEN. VERÄNDERUNGEN SIND UNTERSAGT.
•ROUTENSPERRUNGEN BEACHTEN

7.DIE KLETTERHALLE IST KEIN SPIELPLATZ
•KINDER BEAUFSICHTIGEN
•SPIELEN IN DEN KLETTER- UND BOULDERBEREICHEN IST AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NICHT ERLAUBT.
•MINDERJÄHRIGE AB 14 JAHREN DÜRFEN NUR MIT EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UNBEAUFSICHTIGT KLETTERN.
•MINDERJÄHRIGE UNTER 14 JAHREN DÜRFEN NUR UNTER AUFSICHT KLETTERN.

8.GEFAHR DURCH SCHMUCK UND LANGE HAARE!
•SCHMUCK KANN HÄNGEN BLEIBEN UND DICH VERLETZEN
•LANGE HAARE ZUSAMMENBINDEN: SIE KÖNNEN SICH IM SICHERUNGSGERÄT VERFANGEN.
•LASSE DEN CHALKBAG BEIM BOULDERN AM BODEN ODER HÄNGE IHN DIR OHNE KARABINER UM.

9.ALKOHOL- UND RAUCHVERBOT!
•NACH ALKOHOLKONSUM NICHT KLETTERN UND BOULDERN
•RAUCHEN IST VERBOTEN - AUCH IM AUSSENBEREICH

10.HANDY, MUSIK UND TIERE STÖREN!
•HANDYS LENKEN AB UND KÖNNEN HERUNTERFALLEN.
•KOPFHÖRER BEEINTRÄCHTIGEN DEINE AUFMERKSAMKEIT.
•DIE MITNAHME VON TIEREN IST NICHT ERLAUBT.

!
Selbst- & Partnercheck

Pflicht!
Gesamte Sicherungskette inkl. Umlenkung prüfen.


